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Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Fachtagung der GAL- Bürgerschaftsfraktion am 14.1.2005 zum Thema: „Unsicheres Hamburg durch Freiheitsrecht? Wie viel Einschränkung müssen wir hinnehmen?“ 

Polizeirechtsentwicklung in Hamburg

Der Medienberichterstattung
 über die vorgesehene Novellierung des Hamburger Polizeirechts war Ende letzten Jahres zu entnehmen, der Senat strebe eine Spitzenposition in der Bundeskonkurrenz um das „härteste Polizeigesetz in Deutschland“ an. Ich bin der Auffassung, es bestehen mit dem vorgelegten Gesetzentwurf
 tatsächlich gute Chancen, in die Spitzengruppe der „Hardliner“ vorzustoßen, Seite an Seite mit Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Was die Bundesländer aus dieser Spitzengruppe auszeichnet, ist allerdings nicht ein besonderes Maß an Sicherheit für die Bevölkerung, sondern die besonders großzügige Ausstattung der Landespolizeien mit Eingriffsrechten, insbesondere in den Bereichen verdeckte Ermittlungen zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung und Gefahrenvorsorge.

Hamburg ist im Konkurrenzkampf um das härteste Polizeigesetz in Deutschland mit dem bisherigen „Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ (SOG) und dem „Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei“ (PolDVG), überwiegend auf dem Stand von 1991, bereits gar nicht schlecht aufgestellt gewesen. Deshalb geht es bei vielen der neuen Regelungen auch nicht um wirklich neue Befugnisse, sondern um graduelle Befugnisausweitungen oder auch „nur“ um die gerichtsfeste Absicherung bereits stattfindender erweiterter Praxis. Dabei sind die Befugniserweiterungen teilweise durchaus geeignet, den Anspruch auf eine Spitzenposition im genannten Sinne zum Ausdruck zu bringen: z.B. wenn man an die maximale Dauer von 14 Tagen für den Unterbindungsgewahrsam oder von bis zu 12 Monaten für Aufenthaltsverbote denkt.

Über die zahlreichen Anpassungen hinaus, findet sich im Gesetzentwurf eine Reihe von Regelungen zur Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Nutzung neuer Technologien, überwiegend neuer Überwachungstechnologien. Alles was der Sicherheitsmarkt an technikgestützten Sicherheitsversprechen zu bieten hat und was aus anderen Bundesländern bekannt ist, wird hierbei aufgegriffen.

Man kann entsprechend drei Typen von Änderungsvorschlägen unterscheiden: a) Ausweitung vorhandener Befugnisse und gerichtsfeste Anpassung der Gesetzesformulierung an die vorhandene Praxis, b) Schaffung einer Rechtsgrundlage für neue (Überwachungs-) Technologien und c) Schaffung sonstiger neuer Eingriffsmöglichkeiten.

Betrachten wir diese drei Gruppen nacheinander anhand der einschlägigen Regelungen:

a) Ausweitung vorhandener Befugnisse und gerichtsfeste Anpassung der Gesetzesformulierung an die vorhandene Praxis

- Der Polizeiliche Todesschuss („finaler Rettungsschuss“). Von der Sache her
 war er schon in der Vergangenheit unter entsprechender Auslegung des SOG zulässig und wurde in extrem wenigen Fällen
 praktiziert. Er soll jetzt explizit legalisiert werden (siehe Änderungsvorschläge zu § 25 SOG).

- Aufenthaltsverbote. Aufenthaltsverbote zur Verhinderung der zukünftigen Begehung von Straftaten wurden auf der rechtlichen Grundlage der polizeilichen Generalklausel bereits in der Vergangenheit (zumindest im Jahre 2001) durchgeführt und gerichtlich nicht beanstandet
. Jetzt wird dafür eine gesicherte spezialrechtliche Grundlage vorgeschlagen und die maximale Dauer auf 12 Monate festgelegt (siehe Änderungsvorschläge zu § 12b SOG). 

- Unterbindungs- und Erzwingungsgewahrsam. Die bisherige Höchstdauer von zwei Tagen soll auf 14 Tage (per Gerichtsbeschluss) heraufgesetzt und zusätzlich auch zur Durchsetzung von Aufenthaltsverboten und Wegweisungen möglich werden (siehe Änderungsvorschläge zu § 13 SOG).

- Wegweisung. Die Wegweisung von Personen aus der eigenen Wohnung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Problembereich häusliche Gewalt, zwecks Gefahrenabwehr für andere Bewohner (speziell die Partnerin/den Partner) erlaubt das SOG seit einiger Zeit, zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr. Hier soll jetzt ersatzweise die niedrigschwelligere Formulierung „wenn dies erforderlich ist, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit .. abzuwehren“ eingesetzt werden (siehe Änderungsvorschläge zu § 12b SOG).

- Blutentnahme zur Gefahrenabwehr (Infektionen). Blutentnahmen zur Gefahrenabwehr in Sachen Infektionserkrankungen wurde bereits in der Vergangenheit gem. PDV 350 (Dienstvorschriften) genehmigt und praktiziert, aber unter angreifbarer Rechtsauslegung von SOG und Infektionsschutzgesetz. Jetzt soll für diese Praxis eine sichere Rechtsgrundlage geschaffen werden (siehe Änderungsvorschläge zu § 15 SOG).

- Verdachtunabhängige Kontrollen
. Kontrollen an „gefährlichen Orten“ wurden schon bisher gegenüber jeder dort angetroffenen Person durchgeführt, sind nach gerichtlicher Interpretation des bisherigen SOG aber nur gegenüber Personen zulässig, die sich dort aufhalten. Hier soll gemäß SOG-Novelle aufhalten durch antreffen ersetzt werden
. 

Waren verdachtsunabhängige Kontrollen bisher nur an „gefährlichen Orten“ und „polizeilichen Kontrollstellen“ möglich, wird jetzt eine Rechtsgrundlage für verdachtsunabhängige Kontrollen (einschließlich Durchsuchung mitgeführter Taschen etc.) in größeren Gebieten (z.B. Stadtteile) vorgeschlagen, wenn „aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen in dem betreffenden Gebiet mit Straftaten von erheblicher Bedeutung zu rechnen ist“. Dabei werden Straftaten von erheblicher Bedeutung weiter gefasst als bisher
 (siehe Änderungsvorschläge zu § 1 Abs. 4 u. zu § 4 PolDVG).
- Präventive Rasterfahndung. Sie war schon in der Vergangenheit gem. PolDVG (§ 23) zulässig und wurde z.B. nach dem 11. September 2001 auch zur Identifizierung vermeintlicher potentieller Terroristen eingesetzt. Laut bisheriger Gesetzesformulierung ist eine Anordnung allerdings nur zulässig, wenn dies zur Abwehr einer „unmittelbar bevorstehenden Gefahr“ erforderlich ist. Hamburger Gerichte haben zwar das Vorliegen einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr auch bei der Rasterfahndung viele Monate nach dem 11. September 2001 gesehen
, andere Gerichte (z.B. LG Berlin und Wiesbaden
) hingegen nicht. Diese Gerichte untersagten deshalb die Rasterfahndung in ihren Bundesländern. Um in dieser Frage Rechtssicherheit zu schaffen, soll jetzt die Voraussetzungsschwelle gesenkt werden, indem es heißt: “wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist“. Auf das unmittelbare Bevorstehen der Gefahr als Voraussetzung wird also verzichtet (siehe Änderungsvorschläge zu § 23 Abs. 1 Nr. 2 PolDVG).

- Verdeckte Ermittler. Verdeckte Ermittler sollen nicht mehr nur bei nachweisbarem OK-Kontext (Organisierte Kriminalität), sondern generell zur Abwehr von Straftaten von erheblicher Bedeutung eingesetzt werden dürfen (siehe Änderungsvorschläge zu § 12 PolDVG).
- „Großer Lauschangriff“. In Reaktion auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum „großen Lauschangriff“ nach der StPO werden Regelungen eingeführt, die den Anforderungen etwa des besonderen Schutzes von Berufsgeheimnisträgern oder bestimmter Varianten der Kommunikation zwischen Vertrauten gerecht werden sollen (siehe Änderungsvorschläge zu § 10 PolDVG).
Bei dieser Auflistung fallen zwei Maßnahmen aus dem Rahmen: die Reglungen zum „polizeilichen Todesschuss“ und zum „großen Lauschangriff“. Die Regelungen zum „großen Lauschangriff“ deshalb, weil es hier, aus der Not des Urteils des Bundesverfassungsgerichts geboren, ausnahmsweise um graduelle Einschränkungen und nicht um Befugniserweiterungen geht.
 Die Regelungen zum „polizeilichen Todessschuss“ deshalb, weil auch hier keine Befugniserweiterung oder Absicherung einer erweiterten Praxis erkennbar ist, sondern eine rechtliche Klarstellung und die damit verbundene symbolische Wirkung gegenüber der Polizei.
 

Bei allen anderen angeführten Regelungen geht es um eine Ausweitung oder zumindest die rechtliche Absicherung der schon stattgefundenen Ausweitung polizeilicher Eingriffsbefugnisse, und es geht um Maßnahmen jenseits der traditionellen Gefahrenabwehr. Zum einen werden die polizeilichen Eingriffsrechte zur verdeckten Informationsgewinnung zum Zwecke vorbeugender Verbrechensbekämpfung erweitert (Rasterfahndung, verdeckte Ermittler, Lauschangriff), zum anderen die Instrumente der Gefahrenabwehr im Vorfeld akuter Gefahren (Aufenthaltsverbote, Unterbindungsgewahrsam, verdachtsunabhängige Kontrollen) ausgebaut.

Die dabei vorgeschlagenen Änderungen sind teilweise durchaus nicht unerheblich, z.B. wenn die Schwelle für die präventive Rasterfahndung nicht mehr eine unmittelbar bevorstehende Gefahr ist, wenn verdeckte Ermittler auch jenseits „Organisierter Kriminalität“ eingesetzt werden sollen oder wenn verdachtsunabhängige Kontrollen für ganze Stadtteile und mit einer Dauer von bis zu 12 Monaten möglich werden sollen. 

Mit diesen Regelungen werden Begrenzungen aufgehoben, die früher einmal bewusst eingeführt wurden, um der schwierigen Zielsetzung einer Balance zwischen staatlicher Eingriffsmächtigkeit zwecks Sicherheitswahrung durch den Staat und Grundrechtsschutz vor staatlichen Eingriffen gerecht zu werden. 

Natürlich darf man die Einführung entsprechender gesetzlicher Regelungen nicht damit gleichsetzen, dass sie auch in großer Zahl angewandt werden. Dass einjährige Aufenthaltsverbote oder der 14-tägige Unterbindungsgewahrsam verhängt werden, halte ich erst einmal für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich dienen diese hohen Werte eher den angesprochenen symbolischen Zwecken. Trotzdem wird mit solchen Regelung die Möglichkeit eröffnet, diese später tatsächlich auch einmal einzusetzen. 

b) Schaffung von Rechtsgrundlagen für neue (Überwachungs-)Technologien

- 
Videoüberwachung a) öffentlicher Plätze („Kriminalitätsbrennpunkte“), b) von Arrestzellen und c) von polizeilichen Anhaltesituationen (siehe Änderungsvorschläge zu § 8 Abs. 3-5 PolDVG).
- 
Automatisiertes Kfz-Kennzeichen-Lesesystem (siehe Änderungsvorschläge zu § 8 Abs. 6 PolDVG).
- 
Distanz-Elektroimpulsgeräte als neue Waffe polizeilicher Spezialkräfte (siehe Änderungsvorschläge zu § 18 Abs. 4 SOG).
- 
Handy-Ortung (siehe Änderungsvorschläge zu § 10b Abs. 3 PolDVG).
- 
Technische Mittel zur Aufenthaltsbestimmung im Rahmen polizeilicher Observation (siehe Änderungsvorschläge zu § 9 PolDVG).
Bei den angesprochenen Bestimmungen handelt es sich um die Schaffung von Rechtsgrundlagen für die „Hardware“ unter den „Modeartikeln“ der aktuellen Sicherheitspolitik. Der erwartbare Nutzen ebenso wie die jeweilige rechtsstaatliche Problematik, die mit dem Einsatz der jeweiligen Technik einhergehen, ist sehr unterschiedlich.

So ist z.B. die Ermöglichung der Handy-Ortung und auch der Gesprächsunterbrechung in Fällen der klassischen Gefahrenabwehr, konkret „zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit“ (§ 10b Abs. 3 Nr. 2 PolDVG) nachvollziehbar und unproblematisch. Es ist zu hoffen und zu erwarten, dass auf diese Weise Menschen in akuter (Lebens-)Gefahr geortet und ihnen schneller geholfen werden kann. Unter bürgerrechtlichen Gesichtspunkten ist es erfreulich, dass in der Gesetzesbegründung zu lesen ist, dass die Möglichkeit der Handy-Ortung „nicht (..) zur verbeugenden Bekämpfung von besonders schwerwiegenden Straftaten“ erfolgen dürfe (BüDrs. 18/1487, S. 19, zu § 10b).

Die Aufnahme von „Distanz-Elektroimpulsgeräten“ als zugelassener polizeilicher Waffe macht dagegen eher den Eindruck einer symbolischen Aktion. Zwar ist die Vorstellung durchaus verlockend, dass mit solchen Geräten polizeiliche Sonderkräfte erforderlichenfalls ein gefährliches (oder auch verwirrtes) Gegenüber ohne Schusswaffeneinsatz und die damit verbundene Tötungsgefahr angriffsunfähig machen können, es ist allerdings zu berücksichtigen, dass Situationen, in denen Sondereinsatzkräfte ihre Waffe im genannten Sinne einsetzen müssen, glücklicherweise sehr selten sind
 und dass auch weiterhin im Vordergrund stehen sollte, dass solche Konfrontationen professionell vermieden werden. Außerdem ist umstritten, ob für die momentan erhältlichen Elektroimpulsgeräte die praktische Eignung hinreichend belegt ist, um sie einzusetzen.

Die Würdigung des Nutzwertes und Gefahrenpotentials der Videoüberwachung öffentlicher Plätze überlasse ich Herrn Zurawski. Die Problematik der Videoüberwachung von Arrestzellen muss ich leider aus Zeitgründen auch vernachlässigen. Zur Videoaufzeichnung von polizeilichen Anhaltesituationen sei mir aber eine spezielle Anmerkung erlaubt. Diese Form der polizeilichen Einsatzdokumentation ist aus den USA schon länger bekannt. Anders als im vorliegenden Gesetzentwurf dient die Video-Einsatz-Dokumentation dort
 allerdings nicht ausschließlich der polizeilichen Beweissicherung in Fällen von Angriffen gegen die Polizei, sondern ganz zentral der Beweissicherung zwecks Klärung von Vorwürfen gegenüber Polizeibeamten. Deshalb sind diese Geräte auch wie eine „Black-Box“ in einem Flugzeug konstruiert, d.h. sie schalten sich automatisch ein und aus, überschreiben die alten Aufzeichnung nach einer gewissen Zeit und können von der Streifenwagenbesatzung nicht beeinflusst werden. Eine Auswertung ist allein dem zuständigen Dienstvorgesetzten für den Fall des Vorliegens entsprechender Anzeigen oder Beschwerden vorbehalten. Dagegen wird in der Begründung zur SOG-Novelle auffallend betont, dass die Videoüberwachung „allein der Eigensicherung“ dienen solle. Deshalb soll die Streifenwagenbesatzung das Gerät wohl auch aus- und einschalten können.

Ich kann aus meiner Erfahrung bei der Hamburger Polizeikommission
 nur sagen, dass es durchaus auch für die von einer (oft unbegründeten) Anzeige betroffenen Beamten von Vorteil sein kann, wenn es neutrale Beweise für ihre Unschuld gibt. Genauso wie es natürlich auch ihrer Disziplinierung dienen könnte. Wenn also schon diese Art der vorsorglichen Beweissicherung, dann würde ich doch das amerikanische Modell bevorzugen wollen.

Die automatisierte Kfz-Kennzeichenidentifikation ist ein in meinen Augen schwer einzuschätzendes Instrument. Von dessen Einsatz sind bei der vorgesehenen Konzeption nur solche Personen wirklich betroffen, die mit einem Fahrzeug unterwegs sind, dessen Kennzeichen sich im Fahndungsbestand der Polizei befindet. Das ist relativ unproblematisch für alle Fälle, in denen jemand wissentlich mit einem gestohlenen Fahrzeug oder gestohlenen Nummernschildern unterwegs ist oder auch bei zur Festnahme ausgeschriebenen Fahrzeughaltern. Ob bei Durchsetzung solcher automatisierten Systeme der genannte Personenkreis allerdings weiter mit den in der Fahndungsdatei registrierten Kennzeichen durch die Gegend fahren würde?

Nun sind im Fahndungsbestand der Polizei aber auch die Kfz-Kennzeichen solcher Personen erfasst, die ohne ihre Kenntnis zur „polizeilichen Beobachtung“ ausgeschrieben sind. Bezogen auf diese Personen könnten bei intensivem Einsatz der neuen Geräte in ganz anderem Maße als bisher Bewegungsbilder erstellt werden. Und zumindest Menschen, die sich in speziellen Milieus bewegen, können nie wirklich sicher sein, ob sie nicht zu diesem Personenkreis gehören. Ob diese Gefahr sich realisiert, hängt von der praktischen Anwendung ab. Werden die Geräte nur bei gelegentlichen Verkehrskontrollen offen eingesetzt oder findet eine dauerhafter und verdeckter Einsatz statt? Die neuen Regelungen lassen beides zu. 

c) Neue Eingriffsmöglichkeiten jenseits neuer Überwachungstechnologie

Als neue Eingriffsmöglichkeit jenseits neuer Überwachungstechnologie bleibt letztlich nur die präventive Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) übrig (siehe Änderungsvorschläge zu § 10a PolDVG). Sie ist ein weiterer Schritt, im Hamburger Polizeirecht das Instrumentarium der eingriffsintensiven verdeckten Ermittlungsmöglichkeiten aus der Strafprozessordnung auch noch zur „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ ins Polizeirecht aufzunehmen. Auch hier übrigens im Sinne einer bundesweiten Entwicklungstendenz. Die generelle Problematik dieser Entwicklung wird seit Jahren ausgiebig und kontrovers diskutiert
. Im Detail und jenseits der Frage, ob es solche Befugnisse im Polizeirecht überhaupt geben soll bzw. muss, müssen sich die betreffenden Regelungen daran messen lassen, wie hoch oder niedrig sie die Schwelle für einen Eingriff in diesen sensiblen Grundrechtsbereich anlegen. Hier ist das Hamburger Gesetz zweifellos ein Beispiel für eine sehr niedrige Schwelle, indem z.B. bereits zur Vorbeugung einer Straftat nach § 95 Abs. 1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht ist, eine TKÜ zulässig sein soll. 

Fazit

Die mit der aktuellen Novellierung verbundene Weiterentwicklung des Hamburger Polizeirechts liegt auf einer bundesweit zu beobachtenden und schon seit vielen Jahren auszumachenden Linie. Neben mancherlei eher symbolischer Regelungen geht es im Kern um den weiteren Umbau des Polizeirechts weg von den Prinzipien des liberalen Rechtsstaats hin zu einem neuen Polizeirecht des „Präventionsstaates“
, „Sicherheitsstaates“, „Polizeistaats“ oder welche Begrifflichkeit man auch immer verwenden will.

Im traditionellen Polizeirecht des liberalen Rechtsstaates war polizeiliches Eingriffshandeln (neben der reaktiven Strafverfolgung) auf die Gefahrenabwehr begrenzt. Nur in Fällen unmittelbar bevorstehender Störungen und nur gegenüber den für die Störung Verantwortlichen (Störern) waren polizeiliche Eingriffsmaßnahmen zulässig. Damit wurde der Vorstellung Rechnung getragen, dass eine über die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung hinausgehende Staatsgewalt, statt Sicherheit und Freiheit zu gewährleisten, selbst zu einer Gefahr werden kann. 

Im Polizeirecht des „Sicherheitsstaates“ hingegen werden über die Gefahrenabwehr hinaus Gefahrenvorsorge und vorbeugende Verbrechensbekämpfung als Polizeiaufgaben definiert und für diese Aufgabenstellung als erforderlich angesehene Befugnisse ins Polizeirecht aufgenommen. Dabei bleiben die traditionellen Begrenzungen zwangsläufig auf der Strecke: Bei der Gefahrenvorsorge und der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung kann nicht erst abgewartet werden, bis eine Gefahr unmittelbar bevorsteht. Genauso können sich Eingriffe der Polizei, speziell informationeller Art, nicht auf die Störer beschränken. Das macht ja gerade den Anspruch der Vorsorge und Vorbeugung aus. Folglich geht ein Umbau des Polizeirechts im skizzierten Sinne mit einer Entgrenzung polizeilicher Befugnisse und einer Reduzierung der Abwehrrechte der Bürger gegenüber dem Staat einher.

In Hamburg ist bereits 1991 bei der letzten großen Polizeirechtsnovelle ein großer Schritt in diese Richtung getan worden. Platzverweis und Unterbindungsgewahrsam, großer Lauschangriff, verdeckte Ermittler, polizeiliche Beobachtung, Rasterfahndung, Identitätskontrollen an „gefährlichen Orten“ und „Kontrollstellen“, all das sind Instrumente des Polizeirechts im „Sicherheitsstaat“, die schon damals eingeführt wurden. Mit der aktuellen Novelle wird dieses Repertoire erweitert und werden Hindernisse bei der Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten abgebaut.

In diesem Sinne geht es bei der Bewertung der vorgesehenen Maßnahmen auch nicht um eine neue Problematik, sondern um die altbekannten Fragen und Kontroversen. Zum einen steht dabei die Grundsatzfrage im Raum, ob es tatsächlich eine Notwendigkeit für den stattfinden radikalen Umbau des Polizeirechts gibt. Insbesondere seit dem 11. September 2001 scheint es unmittelbar einleuchtend zu sein, dass Gefahrenlagen, wie sie dort offenbar geworden sind, nur mit polizeilichen Vorfeldmaßnahmen begegnet werden kann. Allerdings sollte gleichwohl die Frage nicht vernachlässigt werden, ob die verdeckten Ermittlungsmaßnahmen denn tatsächlich einen sinnvollen Beitrag dabei leisten können, solchen Gefahren zu begegnen.

Auf einer darunter liegenden eher immanenten Ebene stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der bürgerrechtlichen Kompensation einer möglicherweise hinzunehmenden, vielleicht sogar notwendigen Entwicklung im genannten Sinne. In der entsprechenden Debatte werden als kompensatorische Maßnahmen z.B.
 vorgeschlagen: besondere Ansprüche an Bestimmtheit und Normklarheit der gesetzlichen Vorfeldermächtigungen, gesetzlich eindeutig festgelegte Eingriffsschwellen, klare Zweckbindung der Datenerhebung, Richtervorbehalt bei der Anordnung schwerer Eingriffe, Informationsrechte über verdeckte Maßnahmen für die Betroffenen (ggf. nachträglich), Befristung neuer Maßnahmen zusammen mit Berichts- und Evaluationspflichten.

Dass der vorliegende Gesetzentwurf diesen Ansprüchen in vielen Punkten nicht gerecht wird, hat der Hamburgische Datenschutzbeauftragte bereits in einer Stellungnahme gegenüber dem Innenausschuss
 deutlich herausgestellt. 

Ich will mit einer Anmerkung zu dem letztgenannten Punkt der Berichts- und Evaluationspflichten für neue Eingriffs-Maßnahmen abschließen. Diesem Anspruch entspricht der Gesetzentwurf insoweit, als der Senat in Artikel 5 verpflichtet wird, nach Ablauf von drei Jahren der Bürgerschaft über „Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten“ einer benannten Reihe von neuen Maßnahmen Bericht zu erstatten. 

Mit dieser Art der Verpflichtung wird m.E. allerdings in keiner Weise sichergestellt, was eigentlich hinter der Forderung nach Evaluation und Befristung steht, nämlich dass nachprüfbar die Zukunft entsprechender gesetzlicher Regelungen (Beibehaltung, Änderung, Abschaffung) davon abhängig gemacht wird, ob sie sich in der Praxis als notwendig, erfolgreich und vertretbar in ihren „Kosten“ und negativen Konsequenzen erwiesen haben. Wenn man eine echte und folgenreiche Evaluation im skizzierten Sinne wollte, dann müssten im vorhinein die Kriterien für Erfolg und Misserfolg definiert, die Konsequenzen festgelegt und es müsste eine externe Evaluation vorgeschrieben werden. So wie es hier formuliert ist, kommt diesem Punkt reine Alibifunktion zu.

Dr. Werner Lehne, Institut für Kriminologische Sozialforschung, Universität Hamburg
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� Siehe z.B. Hamburger Abendblatt vom 30.8.2004.


� Siehe Bürgerschaftsdrucksache 18/1487 vom 14.12.04


� Siehe die Differenzierungen im Beitrag von Roggan.


� In den letzten 5 Jahren nur ein Fall in HH, bundesweit laut Statistik von CILIP über polizeiliche Todesschüsse in den letzten 10 Jahren fünf Fälle.


� Siehe BüDrs. 18/340, Fragenkomplex III


� Verdachtsunabhängig meint hier, dass nichts Verdachterweckendes im Verhalten der zu kontrollierenden Person Anlass der Kontrolle ist.


� Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte die Kontrolle von Personen, die entsprechende Orte durchschreiten, auf der bisherigen Rechtsgrundlage für unzulässig erklärt.


� Statt Katalogtaten sollen darunter z.B. alle Verbrechen, alle gewerbsmäßig begangenen Vergehen, soweit sie nach Art und Schwere geeignet sind den Rechtsfrieden zu stören, fallen (siehe § 1 Abs. 4 PolDV).


� Verwaltungsgericht Hamburg, 27.2.02, Az.: 14VG 446/2002


� Stuttgarter Zeitung vom 9.2.2002


� Auf die Unzulänglichkeiten dieses Versuchs will ich hier nicht eingehen.


� Auf die möglichen problematischen Folgen dieses Symbols kann hier nicht weiter eingegangen werden. Es gibt zu dieser Frage eine jahrzehntelange kontroverse Debatte.


� Bundesweit in 2002 und 2003 je 42 gez. Schüsse auf Personen, 2003: 3 Tote, kein Fall eines Sonderkommandos (Bürgerrechte und Polizei/CILIP78 (2/2004), S. 85-86).


� Siehe z.B. www.gazette.net/200227/laurel/news/111264-1.html


� Die „Polizeikommission“ existierte in Hamburg von 1999 bis 2001 und überprüfte vor allem Beschwerden von Bürgern über vermeintliches polizeiliches Fehlverhalten.


� Siehe z.B. Roggan, Fredrick: Über das Verschwimmen von Grenzen zwischen Polizei- und Strafprozessrecht - Ein Beitrag zur rechtspolitischen Diskussion (www1.uni-bremen.de/~jura/grenzen.pdf, Zugriff: 20.1.05).


� Zum Begriff siehe z.B. Schoch, Friedrich: Abschied vom Polizeirecht des liberalen Rechtsstaats? – Vom Kreuzberg-Urteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts zu den Terrorismusbekämpfungsgesetzen unserer Tage, in: Der Staat 43, 2004, S. 347-369.


� Schoch a.a.O.


� Siehe z.B. taz vom 6.1.2005


� Zur Problematik siehe Kant, Martina: „Evaluation“ der Schleierfahndung. Eine Auswertung polizeilicher (Selbst-) Erfahrungsberichte, in: Bürgerrechte und Polizei/CILIP 77 (1/2004), S. 46-55. Siehe auch das Ergebnis der Evaluation der Telekommunikationsüberwachung durch das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (MPI) in Freiburg. Kurzfassung des MPI-Gutachtens Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation: http://www.iuscrim.mpg.de/verlag/Forschaktuell/FA-Tue.pdf; vollständige Fassung: http://www.iuscrim.mpg.de/verlag/online/Band_115.pdf





